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Titel Gesetz über die Grundqualifikation und die Weiterbildung der Fahrer bestimmter
Kraftfahrzeuge für den Güter- oder Personenkraftverkehr (Berufskraftfahrerqualifikationsgesetz
- BKrFQG)

Amtliche Abkürzung BKrFQG

Normtyp Gesetz

Normgeber Bund

Gliederungs-Nr. 9231-15

§ 19 BKrFQG - Datenübermittlung an das Kraftfahrt-Bundesamt durch
die zuständigen Stellen und die Ausbildungsstätten 

Die für die Prüfungen zuständigen Industrie- und Handelskammern nach § 1 Absatz 3 und § 2 Absatz 7 der
Berufskraftfahrerqualifikationsverordnung und nach § 71 Absatz 2 des Berufsbildungsgesetzes sowie die anerkannten
Ausbildungsstätten haben dem Kraftfahrt-Bundesamt im automatisierten Verfahren unverzüglich die Daten zu übermitteln, die nach
§ 14 Nummer 2 bis 4 im Berufskraftfahrerqualifikationsregister zu speichern sind oder die zu einer Änderung einer Eintragung nach
§ 14 Nummer 2 bis 4 führen.
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